
GYMNASIALE 
OBERSTUFE 
KURSWAHLEN IN DER QUALIFIKATIONSPHASE 

 

Informationen 
für Schülerinnen und Schüler 
des 10. Schuljahrganges und ihre Eltern 

Hegel-Gymnasium Magdeburg 
Stand: Dezember 2017 



Die gymnasiale Oberstufe 

„Ziel der gymnasialen Oberstufe ist die Allgemeine 
Hochschulreife.“  
(§ 1 Oberstufenverordnung [OSVO] vom 3.12.2013, geändert am 3.11.2016) 

 

Die gymnasiale Oberstufe ist in eine einjährige 
Einführungsphase (Schuljahrgang 10) und  
eine zweijährige Qualifikationsphase (vier 
Kurshalbjahre [KHJ] in den Schuljahrgängen 11/12) 
gegliedert. 



Versetzung in die Qualifikationsphase 

§ 11 OSVO 
 „Grundlage der Versetzung sind die Leistungen in den Fächern des Pflicht- 

und Wahlpflichtbereiches … Kernfächer sind Deutsch, Mathematik und 
die beiden Pflichtfremdsprachen.“ 

 Versetzung bei mind. ausreichenden Leistungen in allen Fächern (bzw. 
Ausgleich von höchstens einer mangelhaften Leistung durch eine 
befriedigende Leistung; Achtung: Note 5 im Kernfach verlangt Ausgleich 
durch Note 3 im Kernfach!) 

 Möglichkeit der freiwilligen Wiederholung (Versetzungsentscheidung gilt 
dann als nicht getroffen!)  
und des freiwilligen Rücktritts aus der Qualifikationsphase (Beginn 2. 
Halbjahr, erneute Versetzungsentscheidung entfällt). 

 Verweildauer in der gymnasialen Oberstufe (§ 4 OSVO): i. d. R. 3 Jahre 
(mindestens 2, höchstens 4 Jahre; evtl. ein weiteres Jahr zur 
Wiederholung einer nicht bestandenen Abiturprüfung) 



Leistungsbewertung 

§ 7 OSVO 

 Leistungsbewertung:  
Umsetzung der Noten (je nach Tendenz) in Punkte, d. 
h.  
Note 1 (sehr gut) = 15/14/13 Punkte,  
Note 2 (gut) = 12/11/10 Punkte 
Note 3 (befriedigend) = 9/8/7 Punkte 
Note 4 (ausreichend) = 6/5/4 Punkte 
Note 5 (mangelhaft) = 3/2/1 Punkte 
Note 6 (ungenügend) = 0 Punkte 

 Leistungsnachweise (statt Halb- und Jahreszeugnissen) 
und Abiturzeugnis in/am Ende der Qualifikationsphase 



Organisation des Unterrichts 

§ 12 OSVO 

 „Das Unterrichtsangebot gliedert sich in Kernfächer, 
Profilfächer und Wahlpflichtfächer und wird in 
Halbjahreskurse strukturiert … Fremdsprachen werden 
generell vierstündig erteilt.“ 

 Kernfächer (4-stündig): Deutsch, Geschichte, Mathematik 
Profilfächer (4-stündig): Fremdsprachen, Physik, Chemie, 
Biologie 
Wahlpflichtfächer (2-stündig): alle übrigen Fächer 
(Ausnahme: 3. FS Spanisch = 4-vierstündiges Profilfach) 

 „Ein Anspruch auf ein bestimmtes Fach- und Kursangebot 
besteht nicht.“ (§ 6 OSVO) 



Aufgabenfelder und Unterrichtsfächer 

§ 13 OSVO 

Die Unterrichtsfächer werden verschiedenen 
Aufgabenfeldern zugeordnet: 
1. Sprachlich-literarisch-künstlerisches Aufgabenfeld: 

Deutsch, Fremdsprachen, Kunst/Musik 
2. Gesellschaftswissenschaftliches Aufgabenfeld: 

Geschichte, Sozialkunde/Geografie, Psychologie, 
Rechtskunde, Wirtschaftslehre, Ethik/Religion 

3. Mathematisch-naturwissenschaftlich-technisches 
Aufgabenfeld: 
Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, Informatik 

(Keine Zuordnung: Sport, d. h. kein Abiturprüfungsfach) 



Belegungsverpflichtungen I 

§ 16 OSVO  

Durchgängig sind 11 Fächer zu belegen:  

1. drei Kernfächer: Mathematik, Deutsch, Geschichte 

2. drei Profilfächer: eine fortgeführte Fremdsprache (ab 
Kl. 5 bzw. 7), eine Naturwissenschaft SOWIE 
eine zweite Naturwissenschaft ODER eine zweite 
fortgeführte Fremdsprache 

3. fünf Wahlpflichtfächer: KU/MU, SK/GEO, EU/RU; 
IN/PS/RK/WI (oder 3. FS); Sport (bzw. Ersatzbelegung oder 
sporttheoretische Belegarbeiten bei Entfall der Belegungsverpflichtung 
aufgrund eines amtsärztlichen Attestes) 



Belegungsverpflichtungen II 

 Belegungsverpflichtung 
11 Fächer (34/36 Std.) 

 „Belegungsverpflichtungen 
können nicht mit Kursen … 
erfüllt werden,  
die mit 0 Punkten 
bewertet wurden.“ 

 Belegungsplan:  
Abgabe bis Fr., 05.01.2018 



Versäumnis von Klausuren etc. 

§ 17 OSVO 

 „Die Gründe der Abwesenheit sind umgehend – in der 
Regel vor der Leistungserhebung –, unaufgefordert und 
schriftlich darzulegen.“ 

 „Bei krankheitsbedingtem Fehlen Volljähriger ist der 
Nachweis durch ärztliche Bescheinigung zu führen. Bei 
Minderjährigen kann der Nachweis … gefordert werden.“ 

 Entschuldigungen vom Lehrer/in abzeichnen lassen, 
Verbleib bei Schüler/in (Nachweis); gilt für alle 
Unterrichtsversäumnisse. 

 Der Fehlstundennachweis wird als Anlage zu den 
Leistungsnachweisen geführt. 



Rücktritt und Wiederholung 

§ 18 OSVO 

 „In der Qualifikationsphase findet keine Versetzung 
statt.“ 

 Ein Rücktritt am Ende des 1., 2. oder 3. KHJ. erfolgt,  
1) wenn die Voraussetzung zur Zulassung zum Abitur 
nicht erreicht werden kann, oder 
2) auf Antrag Erziehungsberechtigten/des volljährigen 
Schülers/der volljährigen Schülerin. 

 Bei Nichtzulassung zum Abitur sind das 3. und 4. KHJ 
zu wiederholen. 

 



Meldung und Zulassung zum Abitur 

§§ 27, 38 OSVO 

 Meldung (schriftlich) nach Bekanntgabe der Ergebnisse des 
3. KHJ, einschließlich Benennung der Prüfungsfächer 

 Zulassung (Block I der Gesamtqualifikation): mindestens 
36 Kurshalbjahresergebnisse in einfacher Wertung (bzw. 
1./2. Prüfungsfach in doppelter Wertung);  
darunter: je vier KHJ DE, GE, MA, eine FS, eine NW und 
zwei KHJ MU/KU; (P/A) x 40: mind. 200 (von 600) Punkten 

 „Von den … eingebrachten Kurshalbjahresergebnissen 
dürfen höchstens 20 v. H. mit weniger als 05 Punkten und 
keine mit 0 Punkten bewertet worden sein.“ – sonst: 
Rücktritt! 



Die Abiturprüfung 

§§ 20, 28 OSVO 

Fünf Prüfungsfächer (Block II): vier schriftliche PF, ein mündliches PF 

 1. und 2. Prüfungsfach:  
schriftlich auf erhöhtem Anforderungsniveau (300 min),  
vor Beginn des 3. KHJ zu benennen 

 3. und 4. Prüfungsfach:  
schriftlich auf grundlegendem Anforderungsniveau (210 min) 

 5. Prüfungsfach: mündlich (20-30 min) 

 Für die Wahl der Prüfungsfächer gilt insgesamt:  
- aus jedem Aufgabenfeld mind. ein Fach 
- zwei der drei Fächer Deutsch, Mathematik und Fremdsprache 
- schriftlich: Wahl aus Kern- und Profilfächern, max. eine FS/NW 

 Prüfungsergebnisse in vierfacher Wichtung: mind. 100 (von 300) Pt. 

 Bei Notwendigkeit/Auf Antrag: max. 2 Ergänzungsprüfungen 



Besondere Lernleistung 

§§ 15, 20, 33 OSVO 

 freiwillige und selbstständige Leistung auf Abiturniveau; 
Arbeitsumfang: mind. zwei KHJ eines 2-stündigen Wahlpflichtkurses 

 Beratung im Vorfeld durch die Schule; Zulassung (auf Antrag) und 
Zuordnung (zu einem der drei Aufgabenfeld) durch den Schulleiter 

 schriftliche Dokumentation (vor Beginn der Abiturprüfungen) und 
Kolloquium (spätestens in der Zeit der mündlichen 
Abiturprüfungen), Bewertung 2:1 

 BLL als möglicher Ersatz eines der schriftlichen Prüfungsfächer auf 
grundlegendem Anforderungsniveau (verbindliche Erklärung mit 
der Anmeldung zum Abitur) 

 Zeitplan: Antrag in 11/1, Arbeitsphase in 11/2 und 12/1 

 

 

 



Weitere Hinweise 

 Schulbesuch im Ausland (vgl. Hinweise im Schuljahrgang 9): 
Ein (max. 1-jähriger) Schulbesuch im Ausland ist nur vor der 
Qualifikationsphase möglich , d. h. (nach dem 9. oder) nach dem 
10. Schuljahrgang (Genehmigung durch das Landesschulamt, 
Antrag über die Schulleitung) 

 Schullaufbahn: Optionen (Erweiterter Realschulabschluss, 
Ausbildung im dualen System: Berufsschule, 2 Jahre 
Fachoberschule [Fachhochschulreife], 3 Jahre Fachgymnasium oder 
IGS, schulischer Teil der Fachhochschulreife ...) und 
Beratungsangebote (BIZ, Schulsprechtage in den Jahrgängen 11 
und 12, vocatium und  Hochschultage in Jahrgang 11 usw.) 

 Zum Nachlesen: Oberstufenverordnung online 
http://www.mk.bildung-lsa.de/bildung/ve-oberstufen_vo_2013.pdf 
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